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 Veröffentlicht am 26.05.1997

Norm

AußStrG §162

ABGB §21 Abs1

Rechtssatz

Ein großjähriger Noterbe ist dann p4egebefohlen, wenn er aus einem anderen Grund als dem der Minderjährigkeit alle

oder einzelne seiner Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen nicht vermag. Es handelt sich dabei um eine

Unfähigkeit rechtlicher Art. Wurde für einen großjährigen Noterben daher ein Kurator bestellt, sind die

Voraussetzungen des § 162 AußStrG nicht gegeben.
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